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1. Auftrag, Anlaß 

Die Stadt Tühingen plant westlich des Oltsteils Gartenstadt, im Anschluß an ein beste-
hendes Gewerbegebiet (USteinlachwasen"), die Ausweisung eines weiteren Gewerbe-
gebietes (IIAzenbach"). Diese Neuausweisung ist im Rahmen der 29. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes als geändelte Zielsetzung vorgesehen. 

In der vorliegenden Arbeit werden die etforderlichen Grundlagen zur Abarbeitung deI 
naturschutzrechtlichen Eingtiffsregelung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu-
sammengestent. 

Die Beauf1ragung elfolgte durch die StadtvelWaltung, veltreten durch das Grünflächen-
amt, an die PRO - Planungsgesellschaft fiir Raumordnung und Oekologie mhH in 70567 
Stuttgart. 

Ändelll11gen in der ErschließlUlgsplanullg machten 1997 eine Aktualisieluug der Glün-
planung und der Eingriffsbilanz notwendig. HieIzu beauftragte das Stadtplanungsamt die 

werkgruppe GRUEN 
gosheimer weg 11 70 619 stuttgart 

2. Rechtliche und methodische Grundlagen 

Das Investitionserleichteruugs-Wld Wohnbaulandgesetz vom 12.02.1993 mit seinen Än-
denmgen vom April 1993 ergänzt das Buudesnatm'schutzgesetz durch die § § 8 a~c. Da-
nach sind Eingriffe, die durch Bauleitpläne verursacht werden, auszugleichen. 

Mit der Erfiillung des Eingriffstatbestandes im Geltungsbereich des B-Planes kommt die 
Eingriffsregelung gemäß § 8 BN atSchG zur Anwendung. Danach sind venneidbare 
Beeinträchtigungen VOll Natm' und Landschaft zu unterlassen, unvelmeidbare 
Beeinträchtigungen zu minimieren und verbleibende Beeinträchtigungen innerhalb eines 
311gelnessenen Zeitraumes auszugleichen. Dabei ist es dem Verursacher nicht möglich, 
zwischen Vorkelnungen zur Velmeidung und den Maßnahmen zum Ausgleich zu 
wählen. Das Velmeidungsgebot hat VOlTang vor der Ausgleichspflicht. 

Die natursc11utzrechtliche Regelung in Baden-Württemberg (NatSchG B.-W.) sieht tU 
§ 11 (3) vor, daß im Falle eines nicht ausreichend gewährleisteten Ausgleichs, bei 
überwiegenden öffentlichen Belangen, insbesondeIe Zielsetzungen der Raumordnung und 
Landesplanung, die verbleibenden, nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen auf 'sonstige 
Weise', d. h. durch Et'satzmaßnahmen gemäß § 11 (4) NatSchG, zu kompensieren sind. 

Die For:m1 in der die Bilanzierung letztendlich durchgeführt werden soll, ist dUIch den 
gesetzlichen Rahmen nicht näher geregelt. Entscheidend für die Einschätzung der Aus-
gleichbaIkeit ist der Aspekt des funktionalen Ausgleichs ('Funktionsfiihigkeit des N atur-
haushaltes', vgL § 11 (2) NatSchG, auch §§ 1 und 2 NatSchG), sowie die Wiederherstel-
hmg des Landschaftsbildes oder eine landschaftsgerechte Neugestaltung, wobei von ei-
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nem Gebot zum vollständigen Ausgleich auszugehen ist, sofern nicht im Rahmen der 
Abwägung sehr begrtindet von diesem Maß abgewichen werden muß. 

Die Forderung nach einer Eingriffsbilanzierung erstreckt sich nicht nur auf den Aspekt 
des Arten- und Biotopschutzes, sondern umfaßt 'sämtliche Landschaftsporentiale. 

Bei Eingriffs-Ausgleichsbilanzierungen sind grundsätzlich zwei Fragen zu beanrworten 

• Was muß durch eine Ausgleichsmaßnahme erzielt werden? (qualitativ angemessener 
Ausgleich) 

• Auf welcher Fläche r in "ve'c~em Umfang muß eine JVIaßnahme dur~hgeführt wer-
den? (quantitativ angem~sseJ1er Allsgle~ch) 

Zwischen beiden Aspekten bestehen Wechselbeziehungen: Für die Realisierung bestimm-
ter w[aßnahmen gibt es lvfinimalerforderrusse' bzgl. des Flächenbedarfs. d.h. bestimmte 
Qualitätsziele sind an quantitative lVfindestansprüch~ gebunden (Bsp.: Pufferflächen, 
IT rittsteinbiotope'). 

Während die Qualität (Art) notwendiger Maßnahmen, sofern durchfiihr:bar, fachlich rela-
tiv eindeutig formulierbar ist und sich an räumlichen Gegebenheiten orientieren muß, 
'bestehen bei der Feststellung des non.vendigen Umfangs gewisse Unsicherheiten. Zwar 
existieren 'quantitative Bilanzierungsmethoden' und befinden sich bereits in praktischer 
Anwendung, jedoch ist ihre Aussagekraft und Angemessenheit aus fachlicher Sicht häu-
fig nicht zufriedensteUend" da sie sich Ld.R. vorrangig an 'Biotopbewerrungen' orientie-
ren und somit den Erfordernissen der übrigen Potentiale (Boden, Klima, \Vasserhaushaltj 

Landschaftsbild) nicht gerecht werden. Zudem ist die Schwierigkeit, ökologische Zu-
sammenhänge, Wechselbeziehungen und 'Qualitäten' durch Zahlen auszudrücken 'der 
Thematik inhärent und sollte durch 'pseudogenaue' Berechnungen nicht kaschiert wer-
den. ' 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich daher auf eine verbal-argumentative Gegenüber,-
stellung der erheblichen Eingriffe und der notvlendigen Ausgleichs-und Ersatzmaßnah-

. ·men unter Berucksichtigung folgender Aspekte: 

• die aktuelle Leistungsfähigkeit des bilanzi~rten Landschaftspotentials ('Eignungi); 

• der Grad des Funktionsverlustes nach Durchfuhrung des Eingriffes (Funktionsmin- "',' 
derimg oder 'rota1verl~stt ); 

~ der Grad der durch Ausgleichs-und Ersatzmaßnabmen möglich~n Qualitätsve~besse­

t:Ung; 

Einmff und Ausgleich müssen in der abschließenden Betrachtung in 'Balance' sein, d.h~, . 
der -Qualitätsverlust auf der Eingriffsfläche muß einer' Qualitätssteigerung auf den Aus-
gleichsflächen in etwa entsprechen (vgl. Abb. 8.3). 

PRO Planungseesellschaft für Rawnordnum! und Oekoloszie mbH Stuttl:!art 1995 



·, . 

. ' . 

. } "' \' 
i~~· a~", : __ ~ .~~.~_ 

Bebauungsplan nGewerbegebiet Azenbach''', Tübingen - Grundlagen zur Eingriffsregelung 3 

Ausgleichs-
fläche 

Qualitäts-
steigerung 

vor Eingriff _ 

Ausgleichsfläche 

A ~-+------------~---A 
vor Aufwertung 

Schematische Darstellung: Eingriffs- AusgleichsbilatJZie~ng 

Grundlage der Eingriffsbewertung bilden die Ergebnisse und Aussagen des Landschat1;s-
plans Tübingen., der Z.Zt. fortgeschri~ben wird. Erfassung und Bewertung ·der Land-
schaftspotentiale und damit auch die Ermittlung von Beeinträchtigungen sowie die Ein-
griffs-Ausgleichsbilanzierung ist durch die J\t-laßstäbe der Datenbasis (1:25.000, I: 10.000, 
z.T auch 1 :2.500) vorgegeben. Als weitere Grundlagen dienten das l,Fachgutachten Bo-
den zur geplanten Fläche~lltzungsänderung - "Unter dem Holz-'\ sowie die Klimaanaly-
se der Tübinger Südstadt (Vogt 1994 Bd 1+2).Weiterhin ~rde der durch das Grünflä-

- chenamt erhobene Bestandsplan vom November 1992 verwend~t . 

I . 

: . PRO PlanUß.2S2eSellsc~.für Raumordn11l1.E und Oekolocie mbH Stuttem:t 1995-
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3. LandschaftJiche ~ituatioD; Bestand und Bewertung 

3.1 Lage. planerischer Rahmen 

Das Planungsgebiet liegt in der, durch allu'viale Aufschüttungen gebildeten, etv"ta 500m 
breiten Aue des Steinlachtals. Im Westen bildet die K6900 die AbQfenzunQ im Osten - -~ . 

\vird das Gebiet durch den auf diesem Abschnitt leicht mäandrierenden, von Gehölzen 
begleiteten lVfühlbach eingerahmt. Die Steinlach verläuft etwa 100m ","eiter östlich in· 
einem beszradiJrten und ausgebauten Gewässerbett. Das nähere Umfeld des Planungsge~ 
bietes wi;d im .... Westen und~ Süden durch Gew~rbef1ächen, im Osten und Norden du;ch 
Sportanlagen, Tennisplätze und Dauerkleingärten eingenoinmen. Den weiteren land-
schaftlichen Rahmen bilden im Westen die be\.valdet~n Höhen des 'Rarrimert', im Osten 
die teihveise be'\valdeten 'Härten'. . 

Das Gebiet Azenbach 1st im derzeit geltenden Flächennutzungsplan als "Grunfläche I 
Sportanlagen" dargestellt, wird aber im Rahmen der 29. Forts~hreibung des Flächennut-
zungsplans als: geänderte Zielsetzung aufgegriffen und als "Gewerbliche Baufläche" dar-
gestellt. . 

3.2 Bewertung der Landschaftspotentiale 

Im Rahmen der F ortscbreibung des Lanaschaftsplans Tübingen durch das Büro PRO 
. wurden rur 'das gesamte Stadtgebiet Tübingen die' LandschaftspotentiaIe (Arten- und 
Biotoppotential, 'Bodenpotential, . Wasserdargebotspotential, Klimatisches Regenerati-
onspotential, Land~chaftsbild / Erholungspotential) erfaßt und bewertet. 

Die Aussagen zum Vegetationsbestand fußen auf dem Grünordnungsplan - ,,Bestand I 
Gehölzbewertung" des GfÜnflächenamtes vom 27.02.1995. 

Artel1- und Biotoppotential: 

Hinsichtlich des Arten- und Biotoppotentials 'sind die betroffenen Bereiche im Rahmen 
des Landschaftsplanes als Flächen mit geringer Wertigkeit eingestuft worden. Dennoch" 
sind einzelne Bereiche innerhalb der Gesamtfläche ökologisch durchaus von Bedeutung ': 
und damit erhaltenswert. Zu nennen ist hier der Mühlbach mit seinen angrenzenden flä-
chen, wobei von -einer Einstufung des Bachbereiches als- schützenwertes Biotop nach § 
24a NatSchG-B\V auszugehen ist, da der Gewässerlängsverlauf einen natürlichen Cha-
rakter besitzt und innerhalb des Planungsgebietes keine küns#ichen Sohl- und Uferver-
bauungen festzustellen waren. Zudem besitzt das Gewässer eine weitgehend natürliche 
Begleitvegetation; das Alter der Gehölze beträgt mindestens 50 - 60 Jahre. Der Bachbe-
reich weist damit gegenüber einer Bebauung eine hohe Empfindlichkeit auf Mt der ge-
planten Überbauung der angrenzenden Flächen gewinnt dieser Bereich darüber hinaus an 
Bedeutung, da er dann neben dem kanalisierten Flußbett der Steinlach die einzig verblei-
bende durchgängige Grünzone innerhalb der Talaue ist. Von Bedeutung sind ebenfalls 
. kleinere Streuobstreste (Flstk. 1340/2; 1342; 1343) bzw. Baumreihen (FIstk. 
1331;1336/1). Die Wertigkeit einer Baumreihe auf Flstk. 1336/1 wird dadurch gemin-

PRO Planungs2eselJschaft.für Raumordntlß2 und Oekoloeie rnbH Stut:t.lmrt 1995 
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dert, daß es sich 'um Niederstammobstbäume handelt. Für die restlichen Grunlandberei-
ehe wird auf grund der Nutzungsintensität eine mäßige Wertigkeit angenommen. Bra-
chestrukturen, wie auf Flurstück 1333 vorhanden, könnten dagegen innerhalb einer an-
zustrebenden Vemetzung von Biotopen zumeist wichtige Bausteine darstellen. 

Bode17potential: 

Den Hauptteil der Fläche nehmen braune Auenbäden (Vega) ein. Im südlichen und süd-
östlichen Teil, d.h. etwa im Randbereich des Baches bestehen diese vOf\vieQend aus Aue-
lehm über Auekies, im nordwestlichen Bereich auch aus Auelehm über Au~ton" Die Bo-
denart ist als sandiger Lehm bis stark toniger Schluff über Sand-Kies-Gerriisch anzuspre-. 
chen~ im Nordwesten zeigen sich dagegen stärker zu Verdichtung neigende Böden. Hier 
ist die Bodenart als toniger Schluff über lehmigem, bzw. schluffigem Ton anzusprech~n. 
Die Gesamnvasserdurchlässigkeh ist hier als gering einzustufen, im übrigen Bereich da,-
gegen als" hoch. Die Feldkapazität ist fur die gesamte Fläche als mittel bis hoch einzustu-
fen. Die Böden besitzen eine hohe Retentionsfahigkeit 

Die landbauliche Eignung ist" für ackerbauliche Nutzung als mittel einzustufen 
(Grenzflur), rur die Grunlandnutzung als mittel bis hoch. Aufgrund der landba,ulichen 
Eignung besteht daher nur ein niittleres Konfliktpotential hinsichtlich einer Überbauung. 
Stärkere Konflikte ergeben sich jedoch aus dem yerlust von Retentionsflächen. 

Wasserdargepotspotelltial (Grund- und Oberfläche1n1fassel~: 

Der Mühlbach durchfließt als offenes Ge\vässer das Untersuchungsgebiet. Das Grund-
wasser im Untersuchungsgebiet steht offenbar mitdern N eckargrundwasserkörper in 
Zusammenhang (siehe ,,Fachgutachten Boden zur geplanten Flächennutzungsänderung -
~unter dem Holz"", Terra" Concept Consult) Der Grunqwasserabstand liegt bei 2 .. 4 Me-
tern unter Fluroberkante. . 

N ach der Einstufung im Landschaftsplan ist aufgrund der hohen Grundwasserhöffigkeit 
eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber einer' Grundwasse'rbe~inträchtigung 

(Verringerung der GW-NeubiIdung, Schadstoffeinträge) gegeben. Zudem besteht im 
unteren Steinlachtal durch die beträchtliche Uberbauungsdichte eine erhebliche Vorbela-
stung (Veningerung der Grundwassemeubildung). Die Fläche liegt jedoch nicht in einem 
ausgewiesenen Wasserschutzgebiet. " . 

Klimatisches Regeneratiol1spotential: 

Im Rahmen der Klimaanalyse der Tübinger Südstadt (Vogt 1994) wurde direkt an das' --~ 
. Untersuchungsgebiet angrenzend im Bereich "Steinlachwasen" eine Meß'station zur Er-
fassung der 'Strömungsverhältmsse der' Luft aufgestellt. Hierdurch lassen sich 'diese. rur 
das zu bewertende Gebiet exakt wiedergeben. Die hohe Beeinflußung im Bereich des 
klimatischen Regenerationspotentials begründet sich u.a. durch die hier festgestellten 
KaltluftströmungsverhäItniss·e. Demnach ist durch eine Bebauung eine Verlagerung der . 
überwiegend aus süd-südöstlicher Richtung einfließenden S teinlachsträmung (siehe Plan: 
GOP - Bestand, Bewertung) in vertikaler Richtung, sowie eine Verlangsamung derselben 
in Bodennähe zu erwarten. Eine Freihaltung von nord-süd gerichteten Schneisen im Be-
reich des Mühlbaches' bzw. im Bereich der Sportflächen zwischen IVfühlbach und Stein-

PRO Planungsgesellschaft für Raumordnung und Oekologie mbH Stuttiart 199:5 
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lach ist aufgrund der klimatischen Gegebenheiten erforderlich und erscheint durch die 
bestehenden planensehen Festsetzungen auch gesichert; hier ergeben sich Verknüpfungs-
punkte zum Arten- und Biotoppotential (siehe Eingriffsbilaimerung). 

Die Notwendig.keit der Freihaltung von Wirtclschneisen rur Kaltluftströrhungen von den 
TaJhängen des Rarnmert, insbesondere der über die Talk1inge beim Schützenhaus De-
rendingen abfließenden Kaltluftströmungen, erscheint aufgrund der gegenwärtigen. bauli-
ehen· Nutzung des Gewerbegebietes ''IUnter dem. Holz" nicht mehr gegeben 
(Gutachterliehe Stellungnahme durch Dr. 1. Vogt vom 28.02.1995); die Ergebnisse der 
Windfelduntersuchung zeigt die nachfolgende Abbildung. ' 

I.. \".;....... JIC.'.' 

:,0,: 50'. '.":' 'lCO.m 

Be~wegungsvektoren im Untersuchungsgebiet am 14'.2.1995 03: 15 bis 05:39 ber Aus~ 
tauschannut und ungehinderten Ausstrahlungsbedingungen. Ermittlung thermoanemo-
metrisch mit einer Mittelung über 12 Minuten je Meßpunkt. . : . 
IVogt (1995): Stadtklirnatologische Stellungnahme ruf!! Bebauungsplan Azenbach 1 
Tübingen. Gutachterliche'Stellungnahme vom 28.02.1995 

PRO PlanUIU!Sgesellschaft für Raumordnung und Oekolocie mbH Stutt~art 1995 

.' 



:-', 

. Beb~uWlgsplaD. .~Gewerbegebiet Azenbach'\ Ttlbingen - Grundlagen zur Eingriffsregelung 7 

Landschaftshild / Erholullgspotential: 

Das Planungsgebiet weist durch die nahezu voHständige Umbauung und die relativ gerin-
ge Größe eine eingeschränkte Eignung im Bereich des Erholungspotentials auf (hohe 
Vorbelastung). Dennoch stellt diese Freifläche den Rest eines ehemals vorhandenen, un-
verbauten Auenbereiches dar, der aus Gründen des Landschaftsbildes in Teilen auch jm 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für die Flächen östlich des ~[ühlbaches offenge-
halten werden sollte. Dieses gilt insbesondere fur den Verlauf des Nlühlbaches, der eine 
markante optische Trennung der bebauten Flächen bildet. Eine Zugängigkeit des Gebie-
tes durch Geh-und Radwege ist außer dem bestehenden Geh- und Rad'weg entlang der 
K6900 nicht gegeben. Das Gebiet ist von der Höhe des 'Ga1genbergs aus .einsehbar. 

4. Eingriffsbilanzierung 

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung beinhaltet i~ tabellarischer Form eine Gegenüber-
stellung der voraussichtlichen erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, 
die von der durch den B-'Plan vorbereiteten gewerblichen Nutzung voraussichtlich aus-
gehen werden und der zur Eingriffsminimierung (Vermeidung) und Kompensation nöt-
wendigen Ivlaßnahmen und Anforderungen. 

Bewußt wird in der Gegenüberstellung eine verbal-argumentative DarsteUungsweise ge-
wählt. Folgende Begriffe werden verwendet: 

• Eingriffe im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatG) . sind Veränderungen der. 
Gestalt oq,er Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder das Lap.dschaftsbild erheblkh oder nachhaltig beeinträchtigen (§ 8 BNatG). 

• Vermeidungs-oder iYlinimierungsmaßnahmen bezwecken die Verringerung von Aus-
maß oder Intensität von Eingriffen. Dies kann unter anderem durch räumliche Ein-

~ " 

grenzung, durch technische oder grtinplanerische Nlaßnahmen erfolgen. 
• Ausgleichsrnaßnahmen dienen dem gleichwertigen und möglichst gleichartigen Ersatz 

von verlorenge2angenen und erheblich oder nachhaltig beeinträchtigten Funktionen in ....,..., -- ...., ....... 

engem räumlich-funktionalen Zusammenhang. 
• Ersatzmaßnahmen dienen dem möglichst gleichwertigen 'Ersatz' verlorengegang~ner' . 

oder beeinträchtigter Funktionen und Strukturen an anderer Stelle. 

. ... 

PRO Planun.es2esellschaft fiir Raumordnu.n.g und Oekolocie mbH . StuU2art 1995 
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Funktionsverlust Sicherung des Baches und der Eingriff vermeidbar Ausgleichsmaßnahmen Die Durchführung Festlegung des Bach- Die Eingriffe sind 
durch Überbauung angrenzenden Flächen~ Erhalt bei Verzicht auf die sind im Gebiet nicht von Ersatzmaßnah-bereiches als Fläche zum bei Beachtung der 
und Überfonuung des Bachbegleitgehölzes, Neuanlage eines Feld- möglich men ist erforderlich Schutz, zur Pflege und genannten Maß-
sowie durch die Verzicht auf einen bachparalle- weges entlang des Entwicklung von Natur nahmen weitest-
Beeinträchtigung len Feldweg nach Klärung der Mühlbaches; und Landschaft gemäß §9 gehend kompen-
eines hochwertigen besitzrechtlichen Verhältnisse; die randlichen Störefw Abs.l Nr.20 BauGB; sierbar. 
Lebensraumes Abpflanzung des Gevverbe- fekte sind nicht voll- Entwicklung und Um-
(naturnaher Bach) gebietes durch naturnahe Ge- ständig zu vermeiden setzung eines Pflegekon-
durch randliche hölze im Randbereich zum zeptes für die gesamte 
Störeffekte. Mühlbach; Fläche; 

punktuelle N achpflan-
zung von standorttypi-
sehen Bachgehölzen~ 

Verlust einer Streu- Die flächenhafte Anhebung des Der Eingriff ist nicht Obstbaumneupflanzun- Der Verlust von Festsetzung der Pflan- Der Verlust der 
obstfläche (Flstck Geländes durch Aufschüttung wesentlich minimier- gen sind innerhalb des Obstbäumen kann zung großkroniger Laub- Obstbaumwiesen 
1342), insbesondere sovvie die Erschließung und bar; der Verlust der Gewerbegebietes bzw. im innerhalb des Ge- bäume entlang der ist durch die vor-
einiger wertvoller Bebauung machen den Erhalt Streuobstfläche muß Bereich der Erschlies- bietes nicht kom- Erschließungsstraße; gesehenen Gehölz-
Obstbäume entlang einzelner Bäume innerhalb des ausgeglichen werden. sungsstraße nicht sinn- pensiert werden. Pflanzung einheimischer pflanzungen und 
des vorhandenen Gebietes nicht möglich. voll. Im Bereich der Daher werden Er- Sträucher und Bäume im die Entwicklungs-
Radweges durch Mühlbachaue ist durch satzmaßnahmen er- Randbereich des Gewer- maßnahmen am 
Überbauung bzw. die Anlage von Reten- forderlich. begebietes; Mühlbach weit-
Aufschüttung tionsflächen das Anpflan- Grünlandpflegemaßnah- gehend zu kom-

zen von Obstbäumen men am Mühlbach (Suk:- pensieren. 
ebenfalls nicht zu zessionsflächen~ Brach- Es verbleibt ein 
empfehlen. flächen, extensive Griin- geringes Defizit im 

landnutzung); Hinblick auf die 
Schaffung eines 
Streuobstbestan-
des. 
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Verlust zweier Obst- Der Eingriff ist aufgrund der 
baumreihen (FIstck. geplanten Anhebung des 
1331) 133611) Geländes nicht zu vermeiden; 

Eingriff in Wiesen-
und Brachflächen 
mit mittlerem 
Biotopwert; 

Eine Eingriffsvermeidung ist 
nicht möglich (s.o.) 

Es besteht ein Kom-
pensationsbedarf 

Es besteht ein Kom-
pensationsbedarl 

Ausgleichsmaßnahmen 
i. S. einer Neupflanzung 
von Obstbäumen sind im 
Gebiet nicht möglich 
(s.o.) 

Die Durchführung von 
Ersatzmaßnahmen ist 
erforderlich 

Ausgleichsmaßnahmen Die Durchführung von 
i. S. einer Neuanlage von Ersatzmaßnahmen ist 
Wiesen sind im Gebiet erforderlich 
nicht möglich 

Ersatz der Gehölz-
verluste durch Pflanz-
gebote im Randbe-
reich der Gewerbeflä-
chen (Gehölzpflan-
zungen); 

Der Verlust an Brach-
und Wiesenflächen 
wird durch die Ent-
wicklungsmaßnah-
men im Bereich der 
Mühlbachaue kom-
pensiert. 
Die geplante Dachbe-
gränung trägt eben-
falls zur Kompensa-
tion bei 

8-b 

Die Eingriffe sind 
weitestmöglich 
kompensierbar 

Die Eingriffe sind 
weitestmöglich 
kompensierbar 
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rformung ucr \'!Orhanuc-
nen l)ödclI durch Übcllm\f-
ung und VCl'sicgclnng sowie 
durch lloucnl>cwcgungcn und 
ÄüITiillungcl1 von bis zu ca. 
3m. Dies fUhrt zu einem 
vollstUndigem FunkLionsver .. 
lust von Bödell. die nls Aus-
gleichskörper im Wusscr-
haushall, als PufTcr-r' Filter-
und TransfomnlionsJ.llediuUl 
sowie nls LebcllSrm1tl1 fiir 
ßodcnorgrlllismcn und 
Standort nir Kullurpfl.mzcn 
eine hohe QualiHit besiLzcll. 
TcilrUllklionclI. r..ß. dic Rc-
lClllionsrlluktion. könncn 
durch das Au01i11ungsnmlc-
rial übernommcn werden. 

Beeinlrächligung des Land-
schafis\"Clssel'hauslmlLes 
durch Änderung dcs Abfluß-
verhaltens. -

Sclmds(oObclnslung durch 
AbgtlSC lind SWlIbc nus Pro-
duktiolls<lblaur und Verkehr. 

SHchgcl'cchlCS Abs,chiiten und 
Zwil-tchcnlagcrn des Ol>crbodcll5 
gCIlI:H) der bC51chcmlcu Rh.:hlli-
llicn ([VllZLUF 1991). 

Spnrsmnc Abgren7.ung von filii· 
ehen fiir die Baustelleneinrich-
lung, fiir Bau",cge UI,ld Bodeuln-
gefUng. 

Minimicrung der Oberflächen-
versicgclung (GRZ:::: O~6), sorern 
keine Schad!itorrcinlr~ige 7.\1 

bcfiirchlcll sind (s. Wasscrdllrge:-
bOlspotential) 

Der FUllklionsver-
IlIsL der Böden ~l\Ir 
dem (hoUtci I. der 
FWche ist nichl 
vermeidbar. 

K;ompclIsntions· 
mnßn~lh111en zu 
diesem FUllkLiolls~ 
verlust sinu prin-
z.ipiell ,ll,ur eil1ge-
sehr:hlkl durch 
Entsiegelung lind 
Renaturierung VOll 

FHicbcil mögl ich. 
Eine vollsWndige 
Wiederherslei hmg 
cines natürlichen 
Dodcnkörpers ist 
aufgrund des lau· 
gen Elilslehungs-
zeitraumes nicht 
möglich. 

Keine Ansiedlung VOll 13ctricbcll Keine weiterc 
millloctcn-ulid Gnmdwns5crgc· KompcnSaLioll 
filhrdclldcll Produkliollsprozes- möglich 
sell. 

PRO PtanungsgcseUschafl fnr Raumordnung und Oekologie mbH 

.AusglcicllSlll~lfl· 

nahmen sind 
ni.chL möglich 

Die vCI"bleioeudell 
ßccinlri\chligungcn 
in das Uodcn])olcn:. 
tinl sind bezüglich 
der RegulaLionsfii-
bigkeil des Boden-
wasserhaushaltes 
erheblich. 

I I 

K0l11pensatioilsmaßOClhnlei1 
:I.um Eingriff in den Boden-
wnsscrhilushnll siehe 'Lul1d-
schafiswusscrhauslmll' 

9 

Die weitgehende 
Kompensation ist 
mr die mngrHTe 
in ucn Land-
schafiswnsscr-
haushall m~glicb. 

Die verbleibenden 
BccinlrHchli· . 
gungen in d:ls 
BodenpoLcnlial 
sind gcring. 

Kcine weilere-
Kompensation 
möglich 

.SLullgarl 1995·. 
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Durch FHichcrwersicgel~lltg 
lind Übcruammg crfblgl eine 
l>csc.:hlclIuigle Ahlci(ullg dcr 
Nietlcn:;chHlgc iII,cr die Ka-
IlHlisalioll: dadurch ist mil 
einer vcrsHirklclI Belastung 
der Vor(1nler lind Zunahme 
der Hoehwasscrspitzell zu 
rechnen. 

Minimierung der Versicgclullg 
durch GRZ, = 0.6 . 

f)achbcgriinlll1g. auf mimJeslclls 
ca. 70 0/.) der FlachcUicher ( bis 
maximal CfJ.30 'X, DClchneigulIg) 

'. PRO PlauulIgsgcscHschafi für R.c1umordulillg und Ockologie mbH 

,; A: 

L ~fn tl s c h art s w u S s erb aus h 11 I t 

Es "cl'bleibl eiu er .. 
lieblicher K()mpclIsn~ 
I jOllshcdaI' f: 

Vcrsickertlng des 
gering belasteten 
Obcrl1:icl len wassers 
VOll lJiichern und 
Terrassen in Mulden 
auf dell,Privat-
grundstücken (siehe 
Grüngeslallungsplall 
) im Bereich der 
grünordnerischcll 
restscl:;r.ung nach §9 
Nr.20 BauGß; 

Auslegung der Mul-
den als flache Sen-. 
keu von maximal 35 
cm Tiefe; als exlCIl-· 
sives Grlinland be-
wirlsc1mlleL. Einbill-
dung dcr Mulden 
durch lockere Ge-
hölz.pOanzung zur 
Abschirmung von 
den GewcrbcOii-
ehen; UnLerhaltullg 
der Mulden durch 
die Grundstüeksbe-
silZCC' . 

KompensaLion wci-
lcslmöglich er/.ielL 

Die Versickenmgslei-
stuug isL Clllrgnll1d der 
millicreil Durchllls!;ig-
keit der nöden im Be-
reich der MHßnahme (kr 
= ca. 1.4 x 10.6) als 
ausreichend hoch anzu-
sehen. Die anfallende 
Wassennenge wird 
durch die Dnchbegrii-
nung zusätzlich redu-
ziert. Außerdem ist 
durch (ÜberHlufe' bei 
extremen NiedcrscllUi-
gen eine Entlastung der 
Versickclllllgsllllllden 
zu ermöglichen. 

Eine zu gewnhrlcislcnde 
Sickerslrccke VOll min-
destens 1 m ist im vor-
Hegenden Full gegeben. 

Im Schmlensfilll ist ein 
Bodenauslausch durch-
zufUhren. 

SluUgarl 1995 

"t-
• 'l 

.~: 
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.: 1 

L n n cl sc h a f t s was S C l" hau s h al t 

Grull(..1\\'nsscfbela~tl!llg 

durch Sch:uJ~I(1frciull'n­
gc 

Vcrsiegclllng dcr Verkehrt:;- lIHd 
Lngcrniichcn. 

Ungeachtet der in weilcn Teilen gulen 
DurchUlssiglteil der Büden ist bei neHeh-
IUUt~ der VmsmgclIlaUuHhmen 11111" eille· 
llIH1Hgc ßeeinU'nchligung zu cnvartcn. 

Ansiedlung von BClrieben von 
denen keine Oemhl'dung des 
Grundwasser ausgehl 

Verrillgenmg dcr 
Gmndwflsscrncubil-
dun~' 

Minimierung der OoorOi\chen-
vcrsicgelung in niehl konlmni-
nalionsecmhrdelell ßcrcichCl 

Aufgrund der guten DurehUissigkcit der 
Böden ist eine st.irkc Beeinträchtigung 

Anlage von. 
Vcrsickerung.s 
mulden (5. 

Stömng \'011 regional be-
deutsamen LurUHlslausch-
btlhncn durch Daukörpcr 

Verlust klimatischcr Aus-
gleiehsnüchcll durch Über-
ballung und FWchcl\\'crsic-
gchlllg (KaIUunClll-
stehuugsbcrcich), Vcrringc-
nmg der Frisehlullzufuhr 
in die SüdsLaul 
Beeintdlchtigung der Lufl-
qualiHit durch Emissionen' 
insbesondere bei in Talla-
gen auftrelenden In\'ersi-

Freihalten einer Durchlünungsüchse entlang des 
Mühlbaches. Reduzierung der Bauhöhe aur maxim<ll 

zliHissige Dachrormcn: begrünle Flachdächer 
oder flache Sallcldiicher mit PirsLrichlung Nord-SUd~. 

Oegriillllng dcr Fl<lc1umchcr; 
DlIrchgriiHullg dcs Gewcrbegebielcs 

RedL17..ienmg des SchadsloIThussLoßes durch clllissi-
onsnrmc Hei7..ulIgs:mlagen~ modernste Abgasreini.,. 
g\lngslcchnik~ Maßnahmen zur Energieeinspnl'Ung 
(Solarcl1ergie)~ keine Ansiedlung VOll Betrieben mit 
hohcl' Produktion an Emissionen. 

PRO PlanungsgcscHsc1mfi für RmllllOl'dllung UHU Oekologie mbH 

mungsvcrlagenmg ist 
nicht "Völlig vermeid-
bar 
keinc vol1sLUndige 
Vermeidung möglich, 
Eingriffbcwcgl sich 
im ,'erlrelbarell Rah-
men 

keine vollsUindige 
Vermeidung möglich 

Keinc erhcbliehe 
Bed nlrächl igung ist 
zu erw(lrlen. 
Ein ResLrisiko bestehl 
bei Unfällen 

Einc müßige Beeilt-
lri\chtigung bleibt 
bestehen 

Keine wcilcrerc . 
Kompensation 
möglich und erfor-
derlich 

Keine weiLerc 
Kompensalion 
Jnöglich~ keine 
erhcblichen Risi-
ken sind zu cn\'ar~ 
Len 

Sluugarl 1995 

;:: 
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Visuelle Beeinträchti-
gung des Talbereiches 
durch großvolumige 
Baukörper bei mäßiger 
visueller Verletzlichkeit, 
da der Planungsraum 
gut einsehbar, jedoch 
durch die bestehende 
Bebauung bereits visuell 
beeinträchtigt ist. 

Beeinträchtigtmg bzw. 
Zerschneidung von 
Naherholungsbereichen. 
Die aktuelle Begehbar-
keit der Flächen be-
schränkt sich auf den 
Geh-und Radweg 
entlang der K 6900. 

Beschränkung der Gebäude-
höhe auf maximal 10m (siehe 
K1imapotential)~ 

Fassadenbegrtinung; 
Farbgebung gedeckt; 
keine randlichen Lagerflächen; 
Erhalt vorhandener Gehölze, 
sofern durch P.tlanzgebot I 
P.tlanzbindtmg sicherbar; 

Die l\.1itbenutzung der Er-
schließungs straße als Geh-und 
Radweg mit Anbindungs-
punkten im Norden und Süden 
des Gebietes ist zu 
gewährleisten. 

Verbleibender 
Kompensationsbedarf 

Kein weiterer Kom-
pensationsbedarf 

Verbesserung der 
randlichen Einbin-
dung des Gebietes 
durch Ergänzung 
von Gehölzen ent-
lang des Steinlach-
wasen sowie 
zwischen Baufenster 
und Erschließungs-
straße. 

Weitestgehende 
Kompensation möglich 

Weitere Ersatzmaß-
nahmen entfallen; 
die Maßnahmen im 
Bereich des Mühl-
baches sind ebenfalls 
als Maßnahmen zum 
Schutz bzw. zur Auf-
wertung des Land-
schaftsbildes zu 
werten. 

12 

Kein weiterer Kom-
pensationsbedarf 
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5. Zusammenfassung Eingriffsbilanzierung 

• Eingriffe in das Arten- und Biotoppotential können weitgehend durch die Fest-
setzung gtÜllordnelischer Maßnahmen verhindelt bzw. angemessen komp ensiert 
werden. Durch den Erhalt eines breiten Gewässerrandstreifens am Mühlbach sind 
Eingriffe weitgehend velmeidbar. Biotoppflegemaßnahmen in diesem Bereich fuhren 
zur Aufweltung des verbleibenden Glünlandes aus Sicht des Biotop schutzes und 
tragen damit zur Kompensation der Eingriffe in die vorhandenen Grünland- und 
Brachflächen bei. Diese Pflegemaßnahmen werden auch auf einen ca. 5 m bl'eiten 
Streifen am östlichen Bachufer ausgedehnt, 
Für den Verlust von Streuobstbeständen elfolgt die Neupflanzung großkroniger 
Laubbäume im Randbereich des Gewerbegebietes sowie Gehölzneupflanzungen im 
Randbereich des Gewerbegebietes. Da fiir eine Anlage kleinerer Obstbaumbestände 
im Geltungsbereich der Baumaßnahme keine Flächen vorhanden sind, verbleibt 
diesbezüglich ein mäßiges Komp ensationsdefizit. 

• Die Eingriffe in das Bodenpotential durch Überbauung und Übelfolmung der 
Gtuudflächen sind zwar erheblic~ stellen aber aus Sicht der mäßigen landbaulichen 
Eignung der Böden kein gravierendes Ktitelium dar. Erhebliche Eingriffe sind jedoch 
aufgrund der Flächenversiegelung in den Wasserhaushalt, insbesondere das land-
schaft1iche Retentionspotential, zu erwal1en. Diese Beeilltt"ächtigungen können dm'ch 
eine extensive BegtÜllung der Flachdächer (zur Verzögerung des Niederschlags-
abflusses ) sowie insbesondere durch die Anlage von Versicketuugsmulden deutlich 
gemindert bzw. kompensiert werden. Weitere einebliche Beeinträchtigungen fiir den 
Landschaftswasserhaushalt sind bei Beachtung geltender NOlmen nicht zu elwruten. 

• Es finden einebliche Eingriffe in das klimatische Regenerationspotential statt, die vor 
alleIn durch die Beeinträchtigung der das Gebiet von Süden nach N ol'den querenden 
regional bedeutsamen Luftleitbahllen bedingt werden. Durch das Freihalten eines 
durchgängigen und unbebauten Streifens am Mühlbach sowie durch die 
Einschränkung der Bauhöhe (maximal 10 m), der Dachfolmen (Flachdächer oder 
flache Satteldächer) und der GebäudesteIlung (Hauptfirstlichtung Nord-Süd) lassen 
sich die Eingriffe eineblich vermindern. 

• Eingriffe in das Landschaftsbild mit starker Negativwirkung auf den Landschafts-
chal'aktel' sind durch die bereits bestehende Verbauung der umliegenden Flächen 
nicht zu elwal1en bzw. lassen sich durch geeignete grÜllplanerische Maßnahmen ver-
mindelll. Hierzu zählt die l'andliche EingrÜllung des Gebietes durch großkronige 
Laubbäume sowie die BegtÜllung der Fassaden. Die Einsehbarkeit in den Bachbe-
reich wird deutlich geminde1t; die Maßnahmen am Mühlbach fiihren abet' zu einer 
planungsrechtlichen Sicherung dieser landschaft1ich bedeutsamen 'Grünstruktur'. 

Fazit: 
Die Eingriffe in das klimatischen Regenerationspotential sind nur bedingt venneidbar 
bzw. kOID})ensierbar, Bezüglich der Schaffung VOll Obstbaumbeständen verbleibt ein 
mäßiges Kompensationsdefizit. Die weiteren, durch die Aufstellung des BebauWlgsplanes 
Azenbach velursachten EingIiffe in Natur und Landschaft sind bei konsequenteI 
Umsetzung der genannten Maßnahmen / Vorgaben velmeidbar, minimierbar bzw. 
ausgleichbar im Sinne des § 8 BN atSchG. 

Die Realisierung der Maßnahmen ist sicherzustellen und zu Übel})lüfen, 
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6. Grünordnungskonzept 

Dem GTÜnordnungskonzept liegen folgende wesentlichen Anliegen zugrunde: 

• Die visuelle IDld bauliche W:irkung deI GeweIbeansiedlung soll dW'ch den Erhal und 
die Aufweltung bestehender Grüusttukturen gemindert weIden, so daß eine 
anspIechende Gestaltung auch im Hinblick auf die VeIbauung der angrenzenden 
Flächen gewährleistet ist. Hierbei ist die FIeihaltung des Mühlbaches auch im 
Rahmen des noch aufzustellenden Bebauungsplanes für den Bel'eich östlich des 
Mühlbaches sicherzustellen. Aus diesem Grund werden die Pflegemaßnahmen am 
Mühlbach auch auf einen 5 m breiten Streifen am östlichen Bachufer ausgedehnt. 
Eine Abpflanzung durch standoltgerechte heimische Gehölze im BeTeich der 
Auffiillungsböschung tt'ennt die Gewerbeflächen von deT naturnahen Bachaue und 
bildet eine PuffeIzone zur Reduzierung randlicher Störwirkungen. Auf die Anlage 
VOll Erschließullgsstraßen, Feld- bzw. Fuß- und Radwegen im Randbereich des 
Mühlbaches wird verzichtet. 

• Die dm'ch die ÜbeIbauWlg bewirkten Eingriffe in den Landschaftswasserhaushalt 
(Ob eTflächenvel'siegelung) , die zu einem schnelleren Abfließen des Niederschlags-
WaSSel"S über die Kanalisation lUld einer verminderten Grundwassemeubildungsrate 
:fuhren, sollen durch die Anlage begrünteI" Vel"sickerungsmulden (Wiesenmulden mit 
randlichem Gebüschbestand), in die das Dachwasser eingeleitet wird, kompensiett 
werden. Diese Mulden sind auf den im GIÜllgestaltungsplan dargestellten Flächen tnit 
Festsetzungen nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB begrenzt. Diese Flächen werden den 
plivaten gewel"blichen Baugrundstücken zugeoIdnet, so daß die Durchfü1nung der 
Versickerungsmaßnahme auf den Gt"lUldstücken realisierbar ist. In diesem Zusam-
menhang werden auch Festsetzungen zur BegIÜuWlg der Flachdächer getroffen, 
wobei diese Maßnahme neben der RetentionswiI'lcung auch positive Effekte auf das 
Kleinklima / SiedlWlgsklima sowie das Landschaftsbild ]lat (Einsehbarkeit von den 
angrenzenden Höhen). 

• Weiterhin soll auch innerhalb der Gewerbeansiedlung ein Mindestmaß an 
DurchgrÜllung gewährleistet sein, um das Gebiet zu gliede1ll und die durch die 
BebauWlg entstehende visuelle Beeinträchtigung zu mindmll. Unter diese Zielsetzung 
fallen die Pflanzma ßnahmell im Randbereich der Gebietes (Stel1platzbegfÜllWlg durch 
großkronige Bäume, Obstbaumreihen, Gehölzpflanzung) sowie die BegrÜllung der 
Fassaden. 

• Die Realisierung der Pflanzmaßnahmen elfolgt mit der Fertigstellung der 
Erschließung; die Versickerungsmulden werden gleichzeitig mit der El"stellWlg der 
Gebäude angelegt; mit den Pflegemaßnahmen am Mühlbach ist spätestens bei der 
Erschließung des Gebietes zu beginnen. 
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7. Hinweise 

7.1 Bemessung: der VerslckerunQsmulden: 

Die Bemessungsberechnung fiif die Versickerungsmulden basiert auf folgenden Ecl0,ver-
ten: ' 

Hä~fig-k:eit des Bemessungsregens ; n=O) 

maßgebende Regenspende: r(T)n = 140 I/s ha 

Durchlässigkeits beiwert (Durchschnitt): 

Maximale wIuldentiefe: 45 cm 

Abflußbeiwert :tUr extensiv begrünte Dachflächen: 0,6 

Die Berechnung der Dauer des Bemessungsregens sowie des notwendigen Speichervo-
lumens erfolgt in Anlehnung an das ATV-Regelwerl<:, Arbeitsblatt A.138, vom Januar 
1990. 

7.2 rechtliche Festsetzun&tsmägHchkeit der VersickerunQsmulden: 

• Bei einer entsprechenden Abgrenzung der privaten Flächen randlieh der Böschung 
zum Nlühlbach können' die Versickerungsmulden als "dezentrale Einrichtungen auf 
Privatgrundstücken" . nach ,,§9 (1) 20 BauGB festgesetzt werden. Eine ?lanfeststellung 
(als Wasserrechtsverfahren) ist dann nicht erforderlich, wohl aber das Einholen einer 
behördlichen Erlaubnis (§7 WHG) oder' Bewilligung (§8 WHG), da die Einleitung von -
Regenwasser in das Grundwasser gemäß § 2 WHG als BenutZl1:ug eines. Gewässers im 
S4me des § 3 (1) Nr. 5 ~G zu betrachten-ist ,(Sti~ R. et a1., 1992: S'tadtökologie 
in Bebauungsplänen. Bauverlag. Wiesbaden 1992) . 

PRO Plan1lIlJ!saesellschaft für RaumordnUIl.2 und Oekolo.eie mbH Stut:teart 1995 -

" 
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Ergänzung: 

Für die in der beigefügten Skizze rot markierte Fläche wird folgendes Pflanzgebot (P5) 
vorgeschlagen: 

Pflanzgebot 5 

Auf den gekennzeichneten Flächen ist entlang der Erschließungsstraße je 250 m2 Fläche 
ein einhellnischer, standortgerechter, großkroniger Laubbaum (Stammumfang mind. 14 -
16 cm) der Attenliste aus Pflanzgebot 1 zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen und bei 
Verlust gleichweltig zu ersetzen. Die Pflanz beete sind mit seitlichen Aufkantungen zu 
versehen und gegen Befa1nung zu sicheln. Die Pflanz beete müssen eine Mindestgröße 
von 12 m2 besitzen. 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 
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